
 

 

Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung 
 
 

§ 1 
 

Allgemeines 
 

(1) Die Sporthallen der Stadt Alfeld (Leine) und die Schulsporthallen des Land-
kreises Hildesheim können Vereinen, Verbänden, und Betriebssportgruppen 
auf Antrag für den Trainings- und Wettkampfbetrieb überlassen werden, soweit 
die Sporthallen dafür geeignet sind und schulische, personelle oder orga-
nisatorische Belange nicht entgegenstehen. Ein Anspruch auf Überlassung 
besteht nicht. 

 
(2) Die Überlassung erfolgt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen, entschädi-

gungslosen Widerrufs. Sie kann mit Auflagen und/oder Bedingungen versehen 
werden. Ein Widerruf ist kurzfristig insbesondere dann möglich, wenn die 
beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung erwarten lässt. 

 
 
 

§ 2 
     

Benutzungserlaubnis 
 

(1) Der Antrag auf Überlassung einer Sporthalle ist an die Stadt Alfeld (Leine)  
-Sportamt- zu richten. Die Weitergabe einer von ihr erteilten Benutzungser-
laubnis oder eine Untervermietung der Sporthalle ist nicht gestattet. 

 
(2) Die Benutzungserlaubnis schließt andere Erlaubnisse/Genehmigungen nicht 

ein. Das gilt insbesondere für die Bestimmungen des Brandschutzes und des 
Versammlungsrechts. 

 
 
 

§ 3 
 

Privatrechtliche Benutzungsentgelte 
 
(1) Für die Benutzung der eigenen Sporthallen und für die Benutzung der 

Schulsporthallen des Landkreises erhebt die Stadt Alfeld (Leine) ein 
privatrechtliches Entgelt. Dieses Entgelt entspricht 60 % der vom Landkreis 
Hildesheim für die Benutzung der kreiseigenen Schulsporthallen festgesetzten 
Beträge.  
 

(2) Das Benutzungsentgelt beträgt pro angefangene, tatsächlich in Anspruch ge-
nommene Benutzungsstunde 
 
a) 4,13 € für die städtischen Sporthallen und für Gymnastikhallen (+0,69 €) 
b) 6,95 € für eine einteilige Sporthalle (+1,16 €) 
c) 8,59 € für eine zweiteilige Sporthalle (+1,43 €) 
d) 10,22 € für eine dreiteilige Sporthalle (+1,71) 



2 

 

 

Diese Beträge werden jährlich gemäß der jahresdurchschnittlichen 
Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland an die Preisent-
wicklung angepasst. Bezugsjahr für die o. g. Beträge ist insoweit das 
Jahr 2021. 
 

(3) Mit dem Benutzungsentgelt sind grundsätzlich folgende Nebenkosten 
abgegolten: Hausmeister (soweit vorhanden), Heizung, Energie, Reinigung, 
Wasser. Entstehen durch die Benutzung Kosten besonderer Art oder außer-
gewöhnlichen Umfangs, so sind diese zusätzlich zu entrichten. 

 
 
 

§ 4 
 

Abrechnung / Vorauszahlungen 
 
(1) Die tatsächlich in Anspruch genommenen Benutzungsstunden werden im 

Februar für das zurückliegende Kalenderjahr abgerechnet. Der Abrechnungs-
betrag wird 2 Wochen nach Rechnungserteilung fällig.  

 
(2) Auf den Abrechnungsbetrag sind vierteljährlich Vorauszahlungen zu leisten und 

zwar am 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. eines Jahres. Die Höhe der Vor-
auszahlungen wird in der Abrechnung nach den im Vorjahr in Anspruch ge-
nommenen Benutzungsstunden festgelegt.  

 
(3) Entsteht die Zahlungsverpflichtung erstmalig im Verlauf eines Kalenderjahres, 

richtet sich die Höhe der Vorauszahlungen nach den beantragten 
Benutzungsstunden. 

 
(4) Die Benutzer sind verpflichtet, dem Sportamt monatlich bis zum 10. des 

Folgemonats nicht genutzte Hallenzeiten mitzuteilen. Verspätete Mitteilungen 
werden in der Abrechnung nicht berücksichtigt. 

 
(5) Befindet sich ein Nutzer mit der Zahlung einer Vorausleistung oder des 

Abrechnungsbetrages mehr als 3 Monate in Verzug, kann ihm die weitere 
Benutzung einer Halle untersagt werden. 

 
 
 

§ 5 
 

Benutzungsbedingungen für die Schulsporthallen  
des Landkreises Hildesheim 

 
Die Überlassung der Schulsporthallen des Landkreises Hildesheim erfolgt zu den 
in den „Richtlinien für die Überlassung schulischer Einrichtungen des Landkreises 
Hildesheim zu schulfremden Zwecken“ (Anlage 1) festgelegten Benutzungsbe-
dingungen, sofern diese Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung keine ab-
weichende Regelung enthält.  
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§ 6 

 
Benutzungsbedingungen für die Sporthallen 

der Stadt Alfeld (Leine) 
 
(1) Die Überlassung der Sporthallen der Stadt Alfeld (Leine) erfolgt zu den in der 

Sporthallenbenutzungsordnung (Anlage 2) festgelegten Benutzungsbe-
dingungen, sofern diese Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung keine 
abweichende Regelung enthält. 
 

(2) Sporthallen, deren Benutzung in einem Betriebsführungsvertrag zwischen der 
Stadt Alfeld (Leine) und einem Sportverein geregelt wird, sind von der 
Erhebung eines Benutzungsentgeltes ausgenommen. 

 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Sporthallenbenutzungs- und Entgeltregelung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
Gleichzeitig verliert die Sporthallenbenutzungs- und Entgeltregelung vom 
20.12.2013 ihre Gültigkeit.  
 
 
 
Alfeld (Leine, den ………………………. 
 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister – 

 
 
 

 
Beushausen 


